
Art der baulichen Nutzung

Planzeichen

Flächen für die Landwirtschaft und Wald

Flächen für die Landwirtschaft

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Flächennutzungsplanänderung

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Sonderbauflächen; Zweckbestimmung Großflächiger Einzelhandel
S
EH

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und

die Regelung des Wasserabflusses

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die

Regelung des Wasserabflusses; Zweckbestimmung: Überschwemmungsgebiet (HQ 100)

Ü

Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen; Zweckbestimmung:

Schutzgebiet für Grund- und Quellwassergewinnung mit Angabe der Schutzzone

GWGW

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechtes

FFH Fauna-Flora-Habitat "Wohraaue zwischen Kirchhain und Gemünden (Wohra)"

Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund Lahn-Ohm"L

III A

Flur 10

Flur 7

Flur 8

Flur 5

S
EH

L

L

L

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

FFH

FFH

FFH

FFH

FFH

GW III A

Darstellung alt

Legende:

Darstellung neu

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728),

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786),

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58),

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057).

Verfahrensvermerke

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadt-

verordnetenversammlung gefasst am 18.11.2019

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde  ortsüblich

bekanntgemacht am 27.06.2020

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am 27.06.2020

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 06.07.2020

bis einschließlich 07.08.2020

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom ____.____.____

bis einschließlich ___.___.______

Der Feststellungsbeschluss gem. § 6 Abs. 6 BauGB  erfolgte durch die Stadt-

verordnetenversammlung am ___.___.______

Die Bekanntmachungen erfolgten in den Rauschenberger Nachrichten.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt der Flächennutzungsplanänderung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen

der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für  die Rechtswirksamkeit maßgebenden

Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Rauschenberg, den ___.___._____

____________

Bürgermeister

Genehmigungsvermerk:

Rechtskraftvermerk:

Die Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung wurde gem. § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich

am___.___.______ bekannt gemacht. Damit wird die Flächennutzungsplanänderung wirksam.

Rauschenberg, den ___.___.______

___________

Bürgermeister
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